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Konsulate in der Bundesrepublik Deutschland

Die Bundesregierung hat dem zum Leiter der be-
rufskonsularischen Vertretung der Republik Türkei in
Hannover ernannten Herrn Aydin Ilhan Durusoy am
25. Januar 2008 das Exequatur als Generalkonsul er-
teilt.

Der Konsularbezirk umfasst die Länder Niedersach-
sen, Bremen und Sachsen-Anhalt.

Das dem bisherigen Generalkonsul, Herrn Hakan
Aytek, am 27. September 2005 erteilte Exequatur ist
erloschen.

Bremen, den 30. Januar 2008

Senatskanzlei

Honorarkonsuln in der Bundesrepublik Deutschland

Das Herrn Bernd Giesler am 17. März 1997 erteilte
Exequatur als Honorargeneralkonsul der Sozialistischen
Republik Vietnam in Hamburg mit dem Konsularbe-
zirk Hamburg, Bremen und Regierungsbezirk Lüne-
burg im Land Niedersachsen ist mit Ablauf des 25. De-
zember 2007 erloschen.

Herr Bernd Giesler ist am 25. Dezember 2007 ver-
storben.

Die honorarkonsularische Vertretung der Republik
Vietnam in Hamburg ist somit geschlossen.

Bremen, den 18. Januar 2008

Senatskanzlei

Dritte Bekanntmachung über die Berufung von
Listennachfolgern in die Bremische Bürgerschaft

und Stadtbürgerschaft (17. Wahlperiode)

Gemäß § 36 Abs. 1 des Bremischen Wahlgesetzes ist
anstelle des durch Verzicht mit Ablauf des 8. Januar
2008 ausgeschiedenen Abgeordneten

Wolfgang Grotheer (Nr. 11) 

über den Wahlvorschlag der Sozialdemokratischen
Partei Deutschlands (SPD) im Wahlbereich Bremen als
nächste Bewerberin

Susanne Kröhl (Nr. 32)

am 15. Januar 2008 in die Bürgerschaft (zugleich
Stadtbürgerschaft) eingetreten.

Bremen, den 30. Januar 2008

Der Landeswahlleiter

Änderung zur fachspezifischen Prüfungsordnung für
den Bachelorstudiengang „Fachbezogene Bildungs-

wissenschaften“ (FBW) der Universität Bremen

Vom 16. Februar 2006

hier: Anlage 1k: „Kunstwissenschaft/Kunstpädagogik“

Vom 8. Januar 2008

Der Rektor der Universität Bremen hat am 15. Januar
2008 nach § 110 Abs. 2 des Bremischen Hochschulge-
setzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
9. Mai 2007 (Brem.GBl. S. 339) die Änderung der
Anlage 1k: „Kunstwissenschaft/Kunstpädagogik“ (ge-
nehmigt am 21. November 2006, Brem.ABl. 2007 
S. 516), zuletzt geändert am 9. November 2007
(Brem.ABl. S. 1231), zur fachspezifischen Prüfungs-

ordnung für den Bachelorstudiengang „Fachbezogene
Bildungswissenschaften“ vom 16. Februar 2006
(Brem.ABl. S. 319) in der nachstehenden Fassung ge-
nehmigt.

Artikel 1

Die Anlage 1k: „Kunstwissenschaft/Kunstpädago-
gik“ (genehmigt am 21. November 2006, Brem.ABl.
2007 S. 516), zuletzt geändert am 9. November 2007
(Brem.ABl. S. 1231), zur fachspezifischen Prüfungs-
ordnung für den Bachelorstudiengang „Fachbezogene
Bildungswissenschaften“ vom 16. Februar 2006
(Brem.ABl. S. 319) wird wie folgt geändert:

1. § 6 Abs. 6 entfällt.

2. In Tabelle 1 werden im Modul 15 in der Spalte
„Dazugehörige Lehrveranstaltungen“ die Worte
„Begleitendes Kolloquium“ gestrichen.

Artikel 2

Die Änderung tritt nach der Genehmigung des Rek-
tors mit Wirkung zum 1. Oktober 2007 in Kraft.

Bremen, den 15. Januar 2008

Der Rektor
der Universität Bremen

Fachspezifische Prüfungsordnung für den Master-
studiengang „Public Health/Pflegewissenschaft“ der

Universität Bremen

Vom 7. November 2007

Der Rektor der Universität Bremen hat am 15. Januar
2008 nach § 110 Abs. 2 des Bremischen Hochschul-
gesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
9. Mai 2007 (Brem.GBl. S. 339), die fachspezifische
Prüfungsordnung für den Masterstudiengang „Public
Health/Pflegewissenschaft“ in der nachstehenden
Fassung genehmigt.

Diese fachspezifische Prüfungsordnung gilt zusam-
men mit dem Allgemeinen Teil der Prüfungsordnung
für Masterstudiengänge der Universität Bremen vom
13. Juli 2005 in der jeweils gültigen Fassung. 

§ 1

Studienumfang und Regelstudienzeit

Für den erfolgreichen Abschluss des Masterstudien-
gangs „Public Health/Pflegewissenschaft“ sind insge-
samt 120 Leistungspunkte (Creditpoints = CP) nach
dem Europäischen Kreditpunktesystem zu erwerben.
Dies entspricht einer Regelstudienzeit von 4 Fachse-
mestern. 

§ 2 

Studienaufbau

(1) Der Masterstudiengang Public Health/Pflege-
wissenschaft umfasst die Studienrichtungen Pflege-
wissenschaft und Gerontologie, Versorgungsforschung
und Gesundheitssystem sowie Präventionsforschung
und Gesundheitsförderung. In allen Studienschwer-
punkten müssen gemäß Anlage 1 die folgenden Mo-
dule belegt werden:

Modul 1 Naturwissenschaftliche Ansätze 

Modul 2 Sozialwissenschaftliche Ansätze 

Modul 3 Gesundheitspolitik und -recht
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Modul 4 Gesundheitsökonomie

Modul 5 Qualitätsmanagement

Modul 6 Statistik/Epidemiologie 

Modul 8 Empirische Sozialforschung

Modul 9 Abschlussmodul

Für die Studienrichtung Pflegewissenschaft und
Gerontologie müssen gemäß Anlage 1 dazu die fol-
genden Module belegt werden:

Modul 71 Pflegewissenschaftliche Handlungsfelder

Modul 72 Pflegeforschung

Für die Studienrichtung Versorgungsforschung
und Gesundheitssystem müssen die Studierenden
gemäß Anlage 1 die folgenden Module belegen:

Modul 73 Versorgungseinrichtungen und -segmente

Modul 74 Neue Versorgungsmodelle und Versor-
gungsforschung

Für die Studienrichtung Präventionsforschung und
Gesundheitsförderung müssen die Studierenden
gemäß Anlage 1 die folgenden Module belegen:

Modul 75 Prävention und Gesundheitsförderung

Modul 76 Gesundheitsförderung in spezifischen
Settings

(2) Studierende der Studienrichtung Pflegewissen-
schaft und Gerontologie können auf Antrag an den
Prüfungsausschuss in die Studienrichtungen Versor-
gungsforschung und Gesundheitssystem oder Präven-
tion und Gesundheitsforschung wechseln. 

(3) Die im Studienplan vorgesehenen Pflicht- und
Wahlpflichtmodule werden im jährlichen Turnus an-
geboten. 

(4) Die den Modulen jeweils zugeordneten Lehrver-
anstaltungen werden in der Jahresplanung des Lehr-
programms ausgewiesen. Darüber hinaus können
weitere Lehrveranstaltungen den Modulen zugeord-
net werden. 

(5) Module im Pflichtbereich und Wahlpflichtbe-
reich werden in der Regel in deutscher Sprache durch-
geführt. 

§ 3

Prüfungsvorleistungen

(1) Prüfungsvorleistungen werden studienbegleitend
erbracht. Die Kreditpunkte für das Modul werden erst
vergeben, wenn neben der Prüfungsleistung auch die
Prüfungsvorleistung erbracht ist. 

(2) Prüfungsvorleistungen werden mit „bestanden“
bzw. „nicht bestanden“ bewertet, sie können benotet
werden. Die Noten dienen der Information der Studie-
renden über ihren Leistungsstand und werden bei der
Festlegung der Modulnoten oder der Gesamtnote
nicht berücksichtigt.

(3) Prüfungsvorleistungen können in einer oder
mehreren der folgenden Formen erfolgen:

1. Kurzklausur (60 Minuten)

2. Thesenpapier und Disputation in der Lehrveran-
staltung

3. Bearbeitung von Übungsaufgaben

(4) Der Prüfungsausschuss kann im Einzelfall auf
Antrag eines Prüfers/einer Prüferin weitere Formen
für Prüfungsvorleistungen zulassen. 

(5) Sofern in der Anlage 1 zu dieser Ordnung die
Form der Prüfungsvorleistung nicht festgelegt ist, kann
der Prüfer/die Prüferin eine Form gemäß Absatz 1 fest-
legen. Formen, Fristen und Umfang von Prüfungsvor-
leistungen werden zu Beginn des Moduls bekannt ge-
geben.

(6) Nicht bestandene Prüfungsvorleistungen kön-
nen zweimal im selben Semester wiederholt werden.
Wiederholungen können auch in einer anderen als der
ursprünglich vorgesehenen Form erbracht werden.
Weitere Wiederholungen sind nach Maßgabe des/der
Modulbeauftragten entweder im selben Semester
oder erst dann möglich, wenn das Modul erneut ange-
boten wird. 

§ 4

Prüfungen

(1) Prüfungen werden studienbegleitend in dem zu-
gehörigen Modul oder im Anschluss daran abgelegt.
Die Termine für Prüfungen sind so festzulegen, dass
sie innerhalb des Semesters, in dem das Modul endet,
erstmalig erbracht und bewertet werden können. 

(2) Prüfungen können in einer oder mehreren der
folgenden Formen erfolgen: 

1. Klausur (mindestens 2 Stunden, maximal 4 Stun-
den) 

2. Hausarbeit (ca. 15 Seiten, Bearbeitungsdauer 
6 Wochen) 

3. mündliche Prüfung (ca. 30 Minuten)

4. schriftlich ausgearbeitete Referate mit Disputation

Die Prüfungsformen können kombiniert werden,
wobei sich der Prüfungsaufwand entsprechend ver-
teilt und die Zusammensetzung der Modulnote ent-
sprechend gewichtet wird. Die konkrete Verteilung
auf die einzelnen Prüfungsformen ist im Anhang 1
festgelegt.

(3) Der Prüfungsausschuss kann im Einzelfall auf
Antrag eines Prüfers/einer Prüferin weitere Prüfungs-
formen zulassen. 

(4) Sofern in der Anlage 1 zu dieser Ordnung die
Prüfungsform nicht festgelegt ist, kann der Prüfer/die
Prüferin die Prüfungsform gemäß Absatz 2 festlegen.
Formen, Fristen und Umfang von Prüfungen werden
den Studierenden zu Beginn des Moduls mitgeteilt.

(5) Prüfungen nach Absatz 2, Ziffer 2-4 können
auch als Gruppenprüfung mit bis zu 3 Teilnehmenden
erbracht werden. 

(6) Anmeldungen zu Modulprüfungen erfolgen spä-
testens 4 Wochen vor der jeweiligen Prüfung. Nach er-
folgter Anmeldung sind die Prüfungstermine bindend.
Rücktritte sind nur auf begründeten Antrag und mit
Genehmigung des Prüfungsausschusses möglich. 

(7) Die Anmeldung zu einer Prüfung schließt die
Anmeldung zu den ggf. erforderlichen jeweiligen
Wiederholungsprüfungen mit ein. 

(8) Ist der oder die Studierende durch einen wichti-
gen Grund an der ordnungsgemäßen Anmeldung oder
Absolvierung von Prüfungen verhindert, so kann ihm
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bzw. ihr auf Antrag vom Prüfungsausschuss eine
Nachfrist gewährt werden. Der Antrag gemäß Satz 1
muss unverzüglich nach Eintreten der Gründe schrift-
lich beim Prüfungsausschuss gestellt und glaubhaft
gemacht werden. 

(9) Nicht bestandene Prüfungen können zweimal
wiederholt werden. Die erstmalige Wiederholung ei-
ner nicht bestandenen Prüfung soll vor Vorlesungsbe-
ginn des folgenden Semesters ermöglicht werden. Sie
findet spätestens bis zum Ende des folgenden Semes-
ters statt. Die Wiederholung kann auch in einer ande-
ren als der ursprünglich vorgesehenen Form erfolgen. 

§ 5

Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen

(1) Die Anerkennung von Studien- und Prüfungsleis-
tungen gemäß § 56 BremHG erfolgt durch den Prü-
fungsausschuss. 

(2) Beabsichtigt der oder die Studierende, eine Stu-
dien- und Prüfungsleistung im Rahmen eines Aus-
landsstudiums zu erbringen, soll die Möglichkeit der
Anerkennung vor Antritt des Auslandsstudiums mit
dem Prüfungsausschuss geklärt werden. 

§ 6

Prüfungsanforderungen der Masterprüfung

Die Module mit den zugeordneten Leistungspunk-
ten und Prüfungsanforderungen sind in Anlage 1 auf-
geführt.

§ 7

Studienberatung

(1) Zu Beginn des Wintersemesters findet für die
Studierenden des ersten Semesters eine Einführung
statt. Sie dient der ersten Orientierung im Studium.
Die Studierenden sollen die Einrichtungen und die
Lehrenden des Studiengangs kennen lernen. 

(2) Die Studierenden werden im ersten Semester ei-
nem Mentor/einer Mentorin zugeordnet. Mentoren/
Mentorinnen sind Lehrende des Fachbereichs. 

(3) Nach dem ersten Studienjahr informiert sich der
Studiendekan/die Studiendekanin über die bis dahin
erbrachten Studienleistungen der Studierenden. Stu-
dierenden, die bis zu diesem Zeitpunkt nicht 42 CP er-
worben haben, wird eine Studienberatung angeboten. 

(4) Überschreitet ein Studierender/eine Studierende
die Regelstudienzeit um zwei Semester, ohne sich zur
Masterarbeitarbeit gemeldet zu haben, so wird er/sie
unter Fristsetzung aufgefordert, an einer besonderen
Fachstudienberatung teilzunehmen; folgt der Studie-
rende/die Studierende der Einladung nicht, kann
er/sie exmatrikuliert werden. 

§ 8

Masterarbeit und Kolloquium

(1) Das Abschlussmodul besteht aus der Masterar-
beit mit Kolloquium und einem begleitenden Seminar.
Für das Abschlussmodul werden 22 CP vergeben. 

(2) Voraussetzung für die Anmeldung zur Masterar-
beit ist der Nachweis von mindestens 88 CP. Folgende
Leistungen müssen erbracht worden sein:

– erfolgreicher Abschluss der Module 1–6

– erfolgreicher Abschluss eines Studienschwer-
punktes.

Auf begründeten Antrag kann der Prüfungsaus-
schuss im Einzelfall auch bei noch ausstehendem
Nachweis der Leistungen der Module 71–76 eine Zu-
lassung zur Masterarbeit beschließen.

(3) Die Bearbeitungszeit der Masterarbeit beträgt 
3 Monate. Der Prüfungsausschuss kann auf begründe-
ten Antrag eine einmalige Verlängerung um maximal
2 Wochen genehmigen. 

(4) Die Masterarbeit wird als Einzel- oder als Grup-
penarbeit mit bis zu 3 Personen erstellt. Bei einer
Gruppenarbeit muss der Beitrag jedes einzelnen
Gruppenmitglieds klar erkennbar, abgrenzbar und
bewertbar sein. 

(5) Die Masterarbeit wird in deutscher Sprache an-
gefertigt. Der Prüfungsausschuss kann auf Antrag an-
dere Sprachen zulassen, sofern die Betreuung und Be-
wertung gewährleistet sind. 

(6) Zur Masterarbeit findet ein Kolloquium statt.
Das Kolloquium soll zum nächstmöglichen Zeitpunkt,
spätestens jedoch 4 Wochen nach Vorlage der Gutach-
ten stattfinden. Das Kolloquium umfasst einen ca. 
15-minütigen Vortrag zur Masterarbeit und eine ca.
15-minütige Diskussion. Im Falle einer Gruppenprü-
fung kann sich die Diskussion entsprechend der Teil-
nehmendenzahl verlängern. Für Masterarbeit und
Kolloquium wird eine gemeinsame Note gebildet. Die
Masterarbeit fließt dabei mit 80 % und das Kolloquium
mit 20 % in die gemeinsame Note im Modul 9 ein. 

§ 9

Gesamtnote der Masterprüfung

Die Gesamtnote wird aus den mit Kreditpunkten ge-
wichteten Noten der Module gebildet, in denen beno-
tete Prüfungen abgelegt werden. 

§ 10

Zeugnis und Urkunde

(1) Auf Grund der bestandenen Prüfung wird durch
eine Urkunde der akademische Grad 

„Master of Arts“ 
(abgekürzt M. A.)

verliehen. 

(2) Das Zeugnis enthält Angaben gemäß § 26 Abs. 1
Allgemeiner Teil der Masterprüfungsordnung der Uni-
versität Bremen und weist die Studienrichtung aus. 

§ 11

Inkrafttreten und Übergangsregelung

Die Prüfungsordnung tritt nach Genehmigung durch
den Rektor mit Wirkung vom 1. Oktober 2007 in Kraft.
Sie wird im Amtsblatt der Freien Hansestadt Bremen
veröffentlicht. Sie gilt für Studierende, die ab dem
Wintersemester 2007/08 erstmals im Masterstudien-
gang „Public Health/Pflegewissenschaft“ ihr Studium
aufnehmen. 

Bremen, den 15. Januar 2008

Der Rektor
der Universität Bremen
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